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Ce qui me confirme dans mon idée, c’est I'écu de la ville de Sion
qui est aussi parti des mémes émaux et ol le parti dextre est (& ma
connaissance) toujours d’argent.

Maintenant, vous dire pourquoti on a mis le parti d’argent a dextre,
c'est ce qu’il est impossible d’établir! Je présume que cela vient de
quelque ancienne banniére épiscopale prise assez souvent comme
écu épiscopal, ou, pour simplifier, on a posé les couleurs seules au
lien des meubles des armoiries. On a fait de méme dans d’autres cas
sans sortir de Suisse. Cette banniére aura servi de champ a P'écusson
national et on y aura posé les étoiles quand les dixains se sont éman-
cip€s. Du reste, ce n'est quune supposition de ma part ; cependant
plus javance et plus je vois combien les blasons des états pro-
viennent souvent des banniéres et rarement des sceaux !

Recevez, cher Monsieur, etc.

Genéve, 26 décembre 1889.
Adolphe GAUTIER.

DAS SCHWEIZERISCHE ZWANZIGRAPPENSTUCK

Ein Beitrag zur schweiz. Miinzgeschichte.
PLANCHE 11

Das schweizerische Zwanzigrappenstiick wurde bei Ge-
legenheit der Minzreform durch das Bundesgesetz uber
das schweizerische Miinzwesen vom 7. Mai 1850 in’s Leben
gerufen.

‘Wohl Gber keine andere unserer Landesmiinzen wurde
soviel geschrieben, soviel diskutirt, und tiber keine andere
Miinzsorte wurden so viele Probeprigungen ausgefiihrt,
wie Gber das Zwanzigrappenstiick. Infolge dieser Umstiande
gelangte dasselbe auch erst im Jahre 1881 in verinderter
Form zur Ausgabe, wihrenddem mit der-Neupragung der
schweizerischen Nickelminzen im Allgemeinen bereits im
Jahr 1879 begonnen worden war.

Da die in den Jahren 1875—1881 bei Gelegenheit dieser
Neuprigungen vielfach erstellten Essals oder Probemiinzen
von Zwanzigrappenstiicken einen interessanten Theil un-
-serer schweizerischen Miinzgeschichte bilden, dieselben auch
fir den Numismatiker und Munzliebhaber gewohnlich viel
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mehr Interesse bieten, als die gewohnlichen Verkehrsmiin-
zen, sO habe ich es unternommen, saimmtliche Essais, wie
dieselben in der eidgen. Minzstatte erstellt worden sind,
zusammenzustellen, zu beschreiben, und somit der Ver-
gessenheit zu entreissen.

Ich fiihre zuerst in kurzen Ziigen das Geschichtliche tiber
das schweizerische Zwanzigrappenstick an.

Nachdem unterm 7. Mai 1850 das Bundesgesetz uber das
schweizerische Minzwesen und das Gesetz {iber die Aus-
fuhrung der schweizerischen Miinzreform erlassen worden
waren, wurde sofort mit der Vollziehung dieser Gesetze
begonnen. Die beziiglichen Gesetzesbestimmungen schrei-
ben vor : ' :

« Das Zwanzigrappenstick wird ausgepragt im Gewichte
von 3 '/, gr. und enthalt **°/ . fein Silber. Der Zusatz soll
aus Kupfer, Zink und Nickel bestehen. »

Die Originalstempel zur Priagung der ersten Zwanzig-
rappensticke wurden von Graveur Voig¢ in Miinchen an-
gefertigt, die Pragungen selbst, in den Jahren 1850 und 1851
bei Anlass der schweizerischen Munzreform, in der Strass-
burger Miinzstitte ausgefihrt. ~

Ueber die Fabrikation selbst iibte die franzosische Minz-
kommission die nimliche Aufsicht aus, wie bel der Pragung
franzosischer Minzen. Die Schweiz lieferte die Original-
stempel, die Unternehmer dagegen die Gebrauchsstempel
auf eigene Kosten. Diese Zwanzigrappenstiicke tragen
folgende Miinzzeichen :

Auf dem Avers vor der Jahrzahl eine Biene, nach der Jahr-
zahl einen Windhundskopt. Auf dem Revers unten ein BB.

Die Biene ist das Zeichen des damaligen Direktors der
Strassburger Munzstatte, Herrn de Bussierre. |

Der Hundskopt ist das Zeichen des damaligen franzosi-
schen Generalgraveurs, Herrn Barre in Paris, welcher die -
Gebrauchsstempel geliefert hatte.

Das BB zuunterst auf dem Revers war das Zeichen der-
Strassburger Munzstitte.
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Fir die Fabrikation wurde der Preis von 2 Fr. 95 per Kilo
festgesetzt. Dazu lieferte die Schweiz auf eigene Rechnung
alle Metalle. Das Silber und das Kupfer meistens in altem
Miinzgut, herriihrend von eingeschmolzenen alten kan-
tonalen Silber- und Kupfermiinzen. Zur Herbeischaffung
des far die damals neu dekretirten Priigungen von Nickel-
miinzen Gberhaupt nothwendigen Nickels, eines frither nur
in wenigen Landern und nicht in sehr grosser Menge
huttenménnisch gewonnenien Metalles, von dem ein betricht-
liches Quantum in kurzer Zeit fiur die schweizerische Miinz-
fabrikation erforderlich war, wurde das schweizerische
Finanzdepartement vom Bundesrathe ermichtigt, mit den
Nickelwerken des Kanton Wallis einen Vertrag abzu-
schliessen. s wurde aber nach mehrfachen Unterhandlun-
gen hievon abstrahirt, zunichst weil die Bergwerke im Wallis
im Anfang zu gar keinen, und spiter nur zu bel Weitem
nicht gentigenden festen Lieferungen sich verbindlich
machen wollten, ferner weil die Qualitit des dortigen Nickels
bei Versuchen im Kleinen und in grosserem Massstabe sich
als wenig tauglich erwies, endlich weil der Walliser-Nickel
auch im Preise nicht mit dem aus Sachsen angebotenen
Metalle konkuriren konnte. |

Dagegen schloss der Munzdirektor in Strassburg, fur die
schweizerische Miinzkommission handelnd am 22. Februar
1851 mit den Herren Frege & C° in Leipzig far Lieferung
von 10,000 Kg. (wovon circa 4000 Kg. fur die Zwanzig-
rappenstiicke) einen Verirag ab, laut welchem dieses Metall-
quantum in regelmissigen Lieferungen in einem Zeitraum
von 8 Monaten zu dem, in Betracht der Giite des Metalles
billigen Preis von 21 Fr. 36 ct. per Kilogr. geliefert werden
sollte. (Gegenwirtig, Ende Dezember 1889, betriagt der
‘Preis des Nickels Fr. 8. — per Kg.) Der Transport von
Leipzig bis Strassburg erhohte diesen Preis des Metalles
um 19 Cts. per Kilo.

Nachdem die Priagungsvertrige abgeschlossen worden
waren, konnten nun auch die nothigen Versuche in grosse-



rem Massstabe fir die Ausmittlung der zweckmaéssigsten
Composition der Billonmiinzen tberhaupt in der Strass-
burger Miinzstitte und im Beisein des eidgen. Minz-
wardeins stattfinden, indem das Minzgesetz beziglich der
Billonmiinzen nur deren Silbergehalt angibt, und beifiigt :

« Der Zusatz besteht aus Kupfer, Nickel und Zink. »

Schliesslich wurde fiar die Zwanzigrappensticke die
Zusammensetzung des Priagungsmetall wie folgt festge-
stellt :

Silber. . . 150

Kupfer . . 500
Nickel . . 100
Zink . . . 250

-~ 1000

Der Durchmesser wurde auf 21™ bestimint.

In der Folge erzeigte es sich aber, dass obige Legirung
den gewlnschten Anforderungen nicht entsprach, indem
dieselbe zu hart und sprode ausfiel, beim Prigen viele
Schwierigkeiten verursachte, in Folge dessen viele Stiicke
nicht vollstindig ausgepriagt waren. Es wurde desshalb
fur die zweite, fur das Jahr 1858 beschlossene Prigung
dieser Munzsorte die Legirung wie nachstehend abge-
dndert : |

Silber. . . 150
Kupter . . 750
Nickel . . 50
Zink . . . 50

1000

Diese Priagung wurde in der, im Jahr 1855 in Bern neu
erdffneten eidgendssischen Minzstatte ausgefiibrt.

Auch diese Legirung entsprach nicht den gehegten Er-
wartungen, indem die Sticke nach kurzer Umlaufszeit
wegen dem im Verhiltniss zum Nickel allzuhohen Kupfer-
gehalt ein allzu kupfriges Aussehen bekamen.

Vom Jahre 1858 an wurden die Prigungen der Zwanzig-
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rappenstiicke génzlich sistirt, da kein Bedirfniss far weitere
Prigungen obwaltete, diese Munzsorte vielmehr im Ueber-
fluss vorhanden war. Dagegen machte man nun die sehr
unliebsame Entdeckung, dass die Zwanzigrappenstiicke je
langer je mehr zum Gegenstande der Falschung gemacht
wurden, und dass die falschen Sticke antiengen, in Besorg-
niss erregender Menge aufzutreten. |

Das gefihrliche an der Sache lag in der tiduschenden
Nachahmung durch wirkliche Prigung, so dass es oft un-
moglich war, unichte Stiicke dem blossen Aussehen nach
von den ichten zu unterscheiden; einzig durch die Nach-
weisung des Silbers in dem betreffenden Metalle konnte
ofters die Aecht- oder Unéichtheit des Stiickes bestimmt fest-
gestellt werden, da die falschen Sticke selbstverstindlich
kein Silber enthielten.

Hervorgerufen wurden diese FFilschungen einerseits durch
den, bei sehr minimein Metallwerth, relativ hohen Nennwerth
des Zwanzigrappenstiickes, anderseits durch den Umstand,
dass mit verhdltnissméssig geringen technischen Hulfs-
mitteln und Fertigkeiten Falsitikate -tiuschend hergestellt
werden konnten. '

Das Metall der zur Zeit der Munzreform gewihlten Le-
girung der Zwanzigrappenstiicke war so hart ausgefallen,
dass man durch Reproduction von gut erhaltenen 4chten
Sticken auf glithend gemachten Stablpfropfen im Stande
war, Pragestempel zu erstellen, mit denen dann unbegrenzte
Mengen vonZwanzigrappenstickengepragt werden konnten.
Als Metall wurde gewohnlich das im Handel vorkommende
Neusilber von mehr oder weniger gelblicher Farbe ver-
wendet.

Mittlerweile war nun aber durch die lange Umlaufszeit
der Zustand oder das Aussehen der schon von Anfang an
mangelhaft erstelllen Zwanzigrappenstucke der ersten
Emmission ein derartiges geworden, dass eine Um- oder
Neupragung dieser Miinzsorte zur dringenden Nothwendig-
keit wurde.



In der Sommersession von 1875 erliess nun die hohe
‘Bundesversammlung bei Anlass der Berathung des bundes-
rithlichen Geschiifisberichtes folgende Einladung an den
Bundesrath - | |

« Der Bundesrath wird eingeladen, die Frage zu prifen,
und Bericht zu erstatten, ob nicht der Fabrikation falscher
Zwanzigrappenstiicke durch rasche Emnziehung und Demo-
netisirung dieser Miinzsorte ein Ende zu machen sei. »

Veranlassung zu diesem Postulat boten die oben er-
wihnten, seit Jahren in Menge vorkommenden falschen
~Stiucke, von denen bis zum damaligen Zeitpunkte fir circa
Fr. 10,000 an die Bundeskasse gelangt waren.

In seiner hierauf erlassenen Botschaft vom 25. August
1875 an die hohe Bundesversammlung betreffend Einziehung
und Demonetisirung der Zwanzigrappenstiicke hielt der
Bundesrath dafir, es sei vorlaufig nur die Einziehung der
Zwanzigrappenstiicke zu bewerkstelligen, und von einer
Demonetisirung dieser Miinzsorte abzusehen. |

Als Ersatz fur die eingezogenen Stiicke schlug der Bundes-
rath die Vermehrung von Halbfranken- und Zehnrappen-
stiicken vor-. '

Der Bundesversammlung wurden gleichzeitig vom Bun-
desrathe nachstehende zwei Beschlussesentwiirfe zur Be-
rathung unterbreitet.

I. 1) Der Bundesrath ist beauftragt die schweizerischen
Zwanzigrappenstiicke in einer von ihm zu bestim-
menden Zeitfrist aus dem Verkehr zuriickzuziehen.

2) Gegenwartiger Beschluss wird als dringlich erklart,
und tritt sofort in Kraft.

II. 1) Der Bundesrath ist ermichtigt, fur das laufende
Jahr eine nachtriagliche Miinzpriagung von
1 Million Zehnrappenstiicken, und
1 Milhon Halbfrankenstiicken
vornehmen zu lassen, zu welchem Zwecke ihm ein
Credit von Fr. 550,000 ertheilt wird.
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2) Dieser Beschluss wird als dringlich erklart, und
tritt sofort in Kraft.

Im September 1875 wurde von den Réthen Antrag [ an
den Bundesrath zuriickgewiesen : némlich der Beschluss-
entwurfuber Rickziehung und Demonetisirung der Zwanzig-
rappenstiicke ist an den Bundesrath zum Zwecke genauerer
Untersuchung zuriickzuweisen, und zwar in dem Sinne

a) dass in dem Beschlussentwurf tiber die Fristen und
Modalitaten bestimmtere Angaben gemacht werden ;

b) dass zugleich mit der Vorlage tber Riickziehung der
Zwanzigrappenstiicke Vorschlige zur Ersetzung des
Miinzstiickes mit einem solchen von gleichem Werthe
gemacht werden. '

" In seinem  hierauf erlassenen Bericht vom 30. November
1875 stellte der Bundesrath den Antrag, die schweizerischen
Zwanzigrappenstiicke in einer von ihm zu bestimmenden
Zeitfrist aus dem Verkehr zuriickzuziehen, und in eine neue,
mit dem namlichen Feingehalte, sowie mit dem nimlichen
Stempel versehene Sorte umprigen zu lassen.

Unter dem 23. Dezember 1875 erfolgte von der Bundes-
versammlung Riickweisung dieser Angelegenheit' an den

Bundesrath zu nochmaliger Prifung und Berichterstattung.
~ In seiner unterm 23. November 1877 erlassenen Botschatft
stellte der Bundesrath den folgenden Antrag an die Bundes-
versammiung :

1) Der Bundesrath ist beauftragt.simmtliche schweizeri-
schen Zwanzigrappensticke in moglichst kurzer Frist aus
dem Verkehr zuriickzuziehen und durch neue zu erseizen.

2) Der Einziehung sind auch unterworfen :

@) Die schweiz. Funfrappenstiicke, welche nicht die
Jahrzahl 1872, 1873, 1874, 1876 und 1877 und

b) Die schweiz. Zehnrappenstiicke, welche nicht die
Jahrzahl 1871, 1873, 1875 und 1876 tragen.

Im Dezember 1877 wurde von den hohen gesetzgebenden



Réathen diese Angelegenheit neuerdings an den Bundesrath
zuriickgewiesen in dem Sinne, dass derselbe eingeladen
wurde, zu untersuchen: .
1) Ob sich der Silbergehalt der Billonscheidemiinzen ohne
 unverhiltnissmiissige Kosten ausscheiden lasse, und
%) ob nicht, falls diese Ausscheidung thunlich erscheint,
das Bundesgesetz iiber das eidgen. Miinzwesen vom

7. Mai 1850 nach der Richtung abzuindern sei, dass
wenigstens die Zehn- und Finfrappensticke ohne

Silbergehalt ausgeprigt werden.

In der Botschaft des Bundesrathes an die h. Bundesver-
sammlung vom 29. November 1878 stellte Letzterer fol-
gende Antrige :

L. Abinderung des Bundesgesetzes vom 7. Mai 1850 tiber
das eidgen. Miunzwesen, betreffend die Au%piao‘unw
der Zehn- und Funfrappensticke.

II. Nichtauspriagen bis aut Weiteres des Zwanzigrappen-
stickes in Billon, und Einziehung der abgeschliffenen
schweiz. Billonminzen (Zwanzig-, Zehn- und Funf-
rappenstiicke) und deren Ersetzung durch neue Zehn-
und Fanfrappenstiicke.

Antrag | wurde angenommen ; auf Antrag II trat die
Bundesversammlung nicht ein, von der Ansicht ausgehend,
es sollen beziiglich auf die neue Legirung Erfahrungen da-
ritber gesammelt werden, ob dieselbe auch far die Zwanzig-
rappenstiicke verwendbar sei, ohne dass Falschungen in
grossem Massstabe befirchtet werden mussen.

Nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom
24. September 1880 und einer Nachtragsbotschaft desselben
an die hohe Bundesversammlung betreffend Abénderung
des Miinzgesetzes vom 7. Mai 1850 betreffend Pragung von
Zwanzigrappenstiicken, vom 8. Februar 1881 wurde unterm
30. April 1881 das erwihnte Bundesgesetz endlich dahin ab-
geindert, dass beschlossen wurde :



Art. 1. Das Zwanzigrappenstick wird ausgeprigt im Ge-
wichte von 4 gr. und besteht aus Nickel, mit oder ohne einen
Zusatz von Kupfer.

‘Diese Fassung wurde hauptsachlich aus folgenden Griin-

den gewabhlt :

- Es war namlich seit Kurzem die Erfindung gemacht
worden, den Nickel ohne Zusatz anderer Metalle priigbar
herzustellen. _

In der eidgen. Miinzstitte vorgenommene Probepri-
gungen hatten die Verwendbarkeit dieses Metalles zu Miinz-
zwecken vollkommen dargethan.

Diese Probemiinzen aus reinem Nickel hatten eine schone,
silberglinzende Farbe und ein scharf ausgepragtes Geprage.
Die magnetische Eigenschaft des reinen, unlegirten Nickels
bietet tiberdiess ein nicht zu unterschitzendes, sicheres und
leicht anzuwendendes Mittel um Falsificate sofort erkennen
zu konnen.

Bevor nun aber im Jahre 1881 die erste Pragung einer
Million Zwanzigrappenstiicke zu Verkehrsminzen aus
reinem, unlegirtem Nickel zur Ausfihrung gelangen konnte,
waren In dem Zeitraum von 1875—1881 eine ganze Reihe
Versuchspriagungen mit verschiedenen Metalllegirungen
und verschiedenen Stempeln vorgenommen worden, aus-
denen schliesslich das neue Zwanzigrappenstiick aus Rein-
nickel bestehend, mit den, den Funf- und Zehnrappensticken
entsprechenden, gleichartigen Stempeln gepragt, als Ver-
kehrsmiinze hervorgieng.

Die Grunde, welche die eidgen. Finanzverwaltung be-
wogen, gerade dieses Metall zu wéahlen sind hauptsdchlich
folgende :

Grosserer reeller Werth gegeniiber dem Nennwerth, als
bei Anwendung irgend einer Nickellegirung.

Leichtes und sicheres Erkennen von Nachahmungen.

Leichte Verwendung des Metalles bei allfalligen Rick-
~ zicken, da dasselbe nicht durch Beimengung von einem
andern Metall entwerthet ist.



— 56 —

Ich gebe in Nachfolgendem eine genaue Zusammen-
stellung der verschiedenen, gepriagten Versuchsmiinzen von
Zwanzigrappenstucken.

1. Versuch (Fig. 1).

Avers : Der Aversstempel der alten Zwanzigrappen mit der
Jahrzahl 1875.

Revers : Der Reversstempel der alten Zwanzigrappen.

Gewicht : 3,250 gr.

Metall : Legirung enthaltend :

Silber .= 150
Kupfer = 650
Nickel = 100
Zink — 100

1000

I11. Versuch (Fig. 1).

Avers : Der Aversstempel der alten Zwanzigrappen mit der
Jahreszahl 1875.

Revers : Der Reversstempel der alten Zwanzwr'appen

GGWlCht 4,000 gr. :

Metall : Legirung enthaltend

Nickel = 250
Kupfer = 750
1000

III. Versuch (Fig.2).

Avers: Ein weiblicher Kopf 'mit 22 Sternen und der Jahr-
zahl 1871. Es ist dieses der von Graveur Durus-
sel in Bern gravirte Aversstempel des im Jahr
1871 erstellien Zwanzigfrankenessais.

Revers: Der Reversstempel der alten Zwanzigrappen.

Gewicht: 4,000 gr. :
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Metall : Legirung enthaltend

Nickel = 250
Kupfer = 750
1000

1V. Versuch (Fig. 3).

Avers : Eine sitzende Helvetia mit Schwert und Schild, da-
| ritber im Halbkreis 22 kleine, fiinfzackige Stern-

chen, darunter das Wort « Helvetia ». Es ist
dieses der von Graveur Wiener in Briissel gra-
virte Aversstempel des im Jahr 1873 erstellten
Zwanzigfrankenessais.

Revers: Der Reversstempel der alten Zwanzigrappen.

Gewicht : 3,250 gr.

Metall : Leglruno enthaltend :

Silber = 150
Kupfer = 650
Nickel = 100
Zink = 100

1000

Dieses Stiick tragt keine J ahrzahl und hat einen gerippten
Rand.

V. Versuch (Fig. 3).

Avers und Revers gleich wie bei IV ohne Jahrzahl mit ge-

_ ripptem Rand.
Gewicht : 4,000 gr.
Metall : Legirung enthaltend :

Nickel
Kupfer

250
750

1000

1
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VI Versuch (Fig. 4).

Avers: Neuer Aversstempel A von Graveur Schwenzer in
Stuttgart, mit der Jahreszahl 1881. Dieser Stem-
pel 1m Uebrigen gleich dem angenommenen
Avers der neuen Zwanzigrappen war etwas zu
gross ausgefallen, so dass es nicht moglich war,
den Perlen- und Flachstibchenrand gehorig
auszuprigen ; auch war die Schrift zu gross.
Dieser Stempel wurde deshalb nicht ange-
nommen.

Revers : Der Reversstempel der alten Zwanzigrappen.

Gewicht: 4,000 gr.

Metall : Reinnickel.

VII. Versuch (Fig. 4).

Avers und Revers gleich wie bei VI,
Gewicht: 4,000 gr.
Metall : Legirung enthaltend :

Nickel = 333"/,
Kupfer = 666 %/,
1000

VIII. Versuch (Fig. 5).

Avers: Neuer Aversstempel B von Graveur Schwenzer in
Stuttgart mit der Jahrzahl 1881. Dieser Avers
wurde fur das neue Zwanzigrappenstick defini-
tiv angenommen. |

Revers: Der Reversstempel der alten Zwanzigrappen.

Gewicht : 4,000 gr.

Metall : Legirung enthaltend :

Nickel = 250
Kupfer = 750

1000



IX. Versuche (Fig. 5).

Avers et Revers gleich wie bei VIII.

Gewicht : 4,000 gr.

Metall : Nickelplaquet, bestehend aus reinem Nickel mit
einem Kernmetall von:

Nickel = 1662,
Kupfer = 8331/,
1000

Diese neun Versuche oder Essais umfassen simmtliche,
bei Gelegenheit der Erstellung der neuen Zwanzigrappen-
stiicke vorgenommenen Versuchspriagungen. Ueber die
Anzahl der von jedem einzelnen Versuch gepragten Stiicke
bin ich leider ausser Stande, genaue Angaben machen zu
konnen. Gewohnlich wurden blos einige wenige Stiicke
gepragt. Einzig von den Versuchen I, VI und VIII sind je
einige Hundert Stick geprigt worden. Wahrenddem wir
bei diesen Versuchsminzen fiar den Avers 5 verschiedene
Gepréige haben, wurde zu allen der nimliche Reversstempel,
d. h. der Revers der alten Zwanzigrappenstiicke verwendet ;
auf demselben befindet sich auch das Zeichen der eidgen.
Munzstitte in Bern, ein kleines B.

Als Pragmetall baben wir 5 verschiedene Legirungen und
Metalle, und 1m Gewichte haben wir Sticke zu 3,250 und
4,000 gr.

Das neue Zwanzigrappenstiick als Verkehrsmiinze wurde
also combinirt aus den Versuchen VI und VIII, indem von
ersterem Prigmetall (Reinnickel) und Gewicht, von Letz-
terem der Stempel definitiv angenommen wurde. -

Zur Vervollstindigung der vorstehenden Geschichte des
schweizerischen Zwanzigrappenstiickes tithre ich noch an,
in welchem Belange die Priagungen dieser Minzsorte aus-
getihrt worden sind.

Es wurden gepragt mit dem alten Stempel in den Jahren
1850, 1851, 1858 und 1859 im Ganzen 15,883,608 Stiicke, im
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Nennwerthe von Ir. 3,176,721 60. Diese Emissionen sind
ausser Kurs gesetzt, und zurtickgezogen worden. Letzter
Termin 30. Juni 1886. Zur Einlosung gelangten nur etwa
73°/, vom Total der ausgegebenen Miinzen, die ubrigen
27 °/, gelangten nicht wieder zuriick. Die mechanische
Abniitzung dieser Minzsorte nach ihrer mehr als dreissig-
jahrigen Umlaufsdauer im Verkehr betrug zwischen 4 und
5°/, vom Normalgewicht.

Von den Zwanzigrappenstiicken neuen Gepriges, aus
Reinnickel bestehend und im Gewichte von 4,000 gr. per
Stuck, wurden gepriagt und ausgegeben in den Jahren:

1881, 1883, 1884, 1885, 1887 im Ganzen 11,000,000 Stick
im Nennwerthe von Fr. 2,200,000 und im Totalgewichte von
Kg. 44,000, welches also das gegenwirtig im Verkehr sich
befindliche Contingent dieser Miinzsorte ausmacht.

Zum Schlusse fiihre ich noch an, dass auch die Nach-
ahmungen der neuen Zwanzigrappenstiicke nicht ausge-
blieben sind, ja dass solche schon im Jahre 1881, dem ersten
Jahre der Ausgabe dieser Miinzsorte, constatirt wurden.

Alle mir zur Kenntniss gebrachten Fille betrafen jedoch
nur gegossene Falsifikate, welche aus Zinn und Blei. auf
kunstlose Weise erstellt, leicht erkennbar sind, und denen
deshalb keine Wichtigkeit beizulegen ist. | -
 Edm. PLATEL,
etdgen. Munzdirektor.

ZUR MUNZGESCHICHTE DER SPINOLA

Unter den genuesischen Nobili ragen die Spinola durch
Kriegsruhm, Leistungen auf dem Gebiete der Diplomatie,
Werke der Frommigkeit wie durch Reichthum hervor.
Durch treue Dienste, die sie den deutschen Kaisern, nament-
lich dem Hause Habsburg geleistet, erhielten sie anlasslich
der Standeserhdhung als Grafen von Tassarolo auch das
Munzrecht.



	Das schweizerische Zwanzigrappenstück : ein Beitrag zur schweiz. Münzgeschichte

